17. DEZEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2013 zur Festlegung der Mindestbedingungen in Sachen Auswahl, Anwerbung, Ausbildung und Zuständigkeit der Beamten und Personalmitglieder, die für die Feststellung der Verstöße, die mit kommunalen Verwaltungssanktionen geahndet werden können, zuständig sind


(Belgisches Staatsblatt vom 19. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


17. DEZEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2013 zur Festlegung der Mindestbedingungen in Sachen Auswahl, Anwerbung, Ausbildung und Zuständigkeit der Beamten und Personalmitglieder, die für die Feststellung der Verstöße, die mit kommunalen Verwaltungssanktionen geahndet werden können, zuständig sind


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des Gesetzes vom 24. Juni 2013 über die kommunalen Verwaltungssanktionen, des Artikels 21 §§ 1 und 4;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2013 zur Festlegung der Mindestbedingungen in Sachen Auswahl, Anwerbung, Ausbildung und Zuständigkeit der Beamten und Personalmitglieder, die für die Feststellung der Verstöße, die mit kommunalen Verwaltungssanktionen geahndet werden können, zuständig sind, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Januar 2016;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 3. Februar 2023;

Aufgrund des Einverständnisses des Staatssekretärs für Haushalt vom 5. März 2023;

Aufgrund von Artikel 8 § 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung, aufgrund dessen vorliegender Erlass von der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften befreit ist, da es sich um Selbstregulierungsbestimmungen handelt;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 74.579/2 der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates vom 31. Oktober 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

In Erwägung des am 17. Mai 2023 abgeschlossenen Verhandlungsprotokolls des Ausschusses C;

Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:



Artikel 1 - Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2013 zur Festlegung der Mindestbedingungen in Sachen Auswahl, Anwerbung, Ausbildung und Zuständigkeit der Beamten und Personalmitglieder, die für die Feststellung der Verstöße, die mit kommunalen Verwaltungssanktionen geahndet werden können, zuständig sind, wird wie folgt abgeändert:

1. Nummer 2 wird wie folgt ersetzt:

"2. nicht, selbst nicht mit Aufschub, zu einer Korrektional- oder Kriminalstrafe im Sinne von Artikel 7 des Strafgesetzbuches oder zu einer ähnlichen Strafe im Ausland verurteilt worden sein, mit Ausnahme der Verurteilungen wegen Verstößen gegen die Rechtsvorschriften über die Straßenverkehrspolizei und der in Artikel 420 Absatz 2 des Strafgesetzbuches erwähnten Verurteilungen,".

2. Nummer 3 wird wie folgt ersetzt:

"3. mindestens über eines der folgenden Zeugnisse verfügen:

a) entweder über ein Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts oder

b) über ein Abschlusszeugnis der Unterstufe des Sekundarunterrichts oder der zweiten Stufe des Sekundarunterrichts, ergänzt durch mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Dienst einer Gemeinde oder einer Behörde/Körperschaft, erwähnt in Artikel 21 § 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2013 über die kommunalen Verwaltungssanktionen. Diese Berufserfahrung muss für die Ausübung der Funktion zweckdienlich sein."


Art. 2 - Artikel 2 § 2 desselben Erlasses wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"In Abweichung von Absatz 1 muss jeder Bedienstete, der ab dem 1. Januar 2024 zum ersten Mal für diese Funktion bestimmt wird, die vier Teile der in § 1 erwähnten Ausbildung absolviert haben."


Art. 3 - In Artikel 3 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich werden zwischen den Wörtern "der Gemeinde(n)" und ", für deren Rechnung" die Wörter "oder der Behörde/Körperschaft" eingefügt.




Art. 4 - Der für Inneres zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 17. Dezember 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern, der Institutionellen Reformen und der Demokratischen Erneuerung
A. VERLINDEN

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Der Minister der Mobilität
G. GILKINET

